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Haushalt 2020

Beratungsfolge:
Datum Gremium

30.01.2020 Stadtrat

I. SACHVORTRAG:
Der Entwurf der Haushaltssatzung 2020 mit Haushaltsplan und Finanzplanung wurde im Stadtrat am 
12.12.2019 vorgestellt und im Haupt- und Finanzausschuss am 14.01.2020 und 23.01.2020 
vorberaten. Eine Übersicht der Änderungen zum ursprünglichen Haushaltsentwurf ist in der Anlage 
beigefügt. 

Der Personalwirtschaftliche Stellenplan zum Haushalt 2020 wurde im Haupt- und Finanzausschuss 
am 05.12.2019 vorberaten und am 23.01.2020 auf Antrag der CSU-Fraktion um eine Stelle ergänzt.

Die wichtigsten Eckdaten sind nun folgende: 

Der Haushaltsplan hat ein Volumen von 77.140.000 € im Verwaltungshaushalt und 42.864.000 € im 
Vermögenshalt.

Die „bereinigte“ Zuführung an den Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklage aus den 
Pachteinnahmen U-Bahn) beträgt 11.381.800 €. Sie liegt damit (vor allem wegen der höheren 
Steuereinnahmen)um 4.391.800 € höher als der Vorjahresansatz. 

Um den Haushalt auszugleichen, ist 2020 eine Rücklagenzuführung in Höhe von 1.265.000 € 
vorgesehen.

Die aktualisierte Haushaltssatzung ist in der Anlage beigefügt.

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt mehrheitlich (13:2) den Beschluss des Haushaltes 2020 
mit Finanz- und Stellenplan.

II. BESCHLUSS:
Der Stadtrat beschließt:

1. Die Haushaltssatzung 2020 und den Haushaltsplan 2020 mit Anlagen.
2. Den Finanzplan 2021 bis 2023 als Anlage zum Haushaltsplan 2020.
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III. VERTEILER:

BESCHLUSSVORLAGE: ANLAGE(N):
 als Tischvorlage  als Tischvorlage

Anlagen:
Änderungen Haushaltsplan 2020
Haushaltssatzung 2020 neu
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Haushalt 2020 Änderungen zum Haushalt (Anlage 1) Stand: 20.01.2020

KK Abschnitt Gruppe Bezeichnung Ansatz neu Differenz Bemerkungen

Einnahmen Verwaltungshaushalt
1 13100 11000 Kostenerstattung FF Hochbrück 8.000 19.000 11.000 Brand Umweltmeister
1 21100 15000 GS Ost Erstatt. Versicherung 100 18.100 18.000
1 43110 14000 Mieten Altenwohnanlage 205.000 225.000 20.000 gemäß Veranlagung
1 72000 11200 Abfallgebühren 1.120.000 1.130.000 10.000 gemäß Veranlagung
1 76300 14000 OTZ Hochbrück Pacht 45.000 55.000 10.000 gemäß Veranlagung
1 81600 15600 EWG Steuererstatt. durch FA 0 28.000 28.000 gemäß Bescheid
1 81600 20700 Darlehenszinsen von EWG 0 120.000 120.000 Auszahlung Zins
1 88010 14000 Wohnungen Kinderhaus Miete 46.000 54.000 8.000 gemäß Veranlagung
1 90000 01200 Umsatzsteuerbeteiligung 3.800.000 4.100.000 300.000 Anteil Bundesmilliarde 

Kosten Flüchtlinge
525.000

Ausgaben Verwaltungshaushalt
1 13000 56200 FF Garching Fortbildung 4.000 7.000 3.000
1 21110 67110 GS West 

Personalkostenzuschüsse
24.800 27.400 2.600 Nachzahlung für 2019

1 21110 70200 GS West Aufstockung 
Sozialarbeit

40.000 75.000 35.000

1 21120 67110 GS Hbk 
Personalkostenzuschüsse

0 700 700 Nachzahlung für 2019

1 21300 67110 MMMittelschule 
Personalkostenzuschüsse OGS

18.600 27.400 8.800 Nachzahlung für 2019 + 
zus. Gruppe

1 29500 64500 Schülerunfallversicherung 94.000 97.000 3.000 gemäß Bescheid
1 77100 53100 Miete Lagerhalle 62.000 65.000 3.000 Halle Hochbrück erst Ende 

Januar zurückgegeben

1 82000 67200 Erst. an Lkr.München für MVG-
Räder

0 67.800 67.800 Betriebskostendefizit
Abrechnung 2018/19 

1 82300 65500 U-Bahn Anwaltskosten / 
Wirtschaftsprüfer

10.000 60.000 50.000 vsl. neue Verträge ab Okt. 
2021

1 90000 81000 Gewerbesteuerumlage 5.328.000 5.428.000 100.000 Nachzahlung für 2019
1 91600 86000 Zuführung zum VermögensHH 11.130.700 11.381.800 251.100

525.000

Saldo VwHH 0

Haushaltsvolumen 
Verwaltungshaushalt

76.615.000 525.000 77.140.000

Einnahmen Vermögenshaushalt
2 79100 36100 Förderung Breitbandausbau 0 355.000 355.000 Neuveranschlagung, 

Ausgaben HHR
2 91600 30000 Zuführung vom VerwaltungsHH 11.130.700 11.381.800 251.100

606.100

Ausgaben Vermögenshaushalt
2 81600 93000 Zuschuss an EWG 720.000 620.000 -100.000 500.000 € gemäß 

Businessplan
120.000 € Einlage 
Darlehenszinsen

2 88000 93200 allg. Grunderwerb 0 700.000 700.000
2 91100 91000 Zuführung an Rücklage 1.258.900 1.265.000 6.100

606.100

Saldo VmHH 0

Haushaltsvolumen 
Vermögenshaushalt

42.257.900 606.100 42.864.000

1
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III  /  02 Satzung  /  24.01.20  / I 

 
__________________________________________________________ 

 

Haushaltssatzung 
Stadt Garching b. München für das 

Haushaltsjahr 2020 
 

 
Aufgrund des Art. 63 ff der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Garching b. München  
folgende  
 

Haushaltssatzung: 

 

§ 1 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit 
festgesetzt; er schließt  
 
im Verwaltungshaushalt 
 

in den Einnahmen mit 77.140.000  €
in den Ausgaben mit 77.140.000  €

 
und im Vermögenshalt 
 

in den Einnahmen mit 42.864.000  €
in den Ausgaben mit 42.864.000  €

 
ab. 
 

 

§ 2 

 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht 
vorgesehen. 
 
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionsmaßnahmen der “Stadtwerke 
Garching” wird auf 500.000 € festgesetzt. 
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Stadt Garching b. München Haushaltssatzung  

II III  /  02 Satzung  /  24.01.20  / 

 

§ 3 

 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan der “Stadtwerke Garching” 
werden nicht festgesetzt. 
 
 

§ 4 

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt 
festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 

 a)  für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 280 v.H. 

 b)  für die Grundstücke (B) 280 v.H. 

2. Gewerbesteuer 330 v.H. 
 
 

§ 5 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach 
dem Haushaltsplan wird auf 7.000.000 € festgesetzt. 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach 
dem Wirtschaftsplan der “Stadtwerke Garching” wird auf 300.000 € festgesetzt. 
 
 

§ 6 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2020 in Kraft. 
 
 
 
Garching, ____________________ 

STADT GARCHING B. MÜNCHEN 
 
 
 
 
Dr. Dietmar Gruchmann 
Erster Bürgermeister 
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